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Merkblat t

zur Erstattung der Kosten von Sehhilfen, die ausschließlich für die Tätigkeit an 
Bildschirmgeräten erforderlich sind 

– Bildschirmarbeitsplatzbrillen –

Nach Maßgabe der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV, Anhang Teil 4 vom 
18.12.2008) ist den Beschäftigten eine spezielle Sehhilfe zur Verfügung zu stellen, wenn eine entspre-
chende Untersuchung die Notwendigkeit dazu ergeben hat und eine normale Sehhilfe nicht geeignet ist, 
um Tätigkeiten an Bildschirmgeräten durchzuführen. 

Die Hochschule Nordhausen trägt daher die notwendigen Kosten der Beschaffung von speziellen Seh-
hilfen für ihre Beschäftigten. Welche Kosten dabei als notwendig anzusehen sind, regeln die „Gemein-
samen Hinweise des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales, des Thüringer Finanzminis-
teriums und des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zur Kos-
tenübernahme für eine spezielle Sehhilfe (Bildschirmarbeitsplatzbrille) und die augenärztlichen Unter-
suchungen“ (ThürStAnz. S. 566). 

Voraussetzungen 

Die Kostenerstattung für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille ist nur dann möglich, wenn eine spezielle Seh-
hilfe notwendig ist und eine optimal angepasste normale Sehhilfe nicht ausreicht. Spezielle Sehhilfen 
werden daher nur dann bewilligt, wenn diese ausschließlich auf die individuellen Bedürfnisse am dienst-
lich zur Verfügung gestellten Bildschirmarbeitsplatz angepasst und ansonsten im Privatbereich nicht 
nutzbar sind. 

Wenn eine Untersuchung des Sehvermögens (G37) beim arbeitsmedizinischen Dienst ergibt, dass eine 
spezielle Sehhilfe für die Arbeit an Bildschirmgeräten notwendig ist, kann die Übernahme der notwen-
digen Kosten bei der Hochschule Nordhausen beantragt werden. 

Die Bildschirmarbeitsplatzbrille ist ausschließlich als Arbeitsmittel zu verwenden. Die gesetzliche Vor-
gabe für die Erstattungshöhe des Gestells beträgt 15 Euro. Weiterhin sind Leistungen der notwendigen 
Regelversorgung erstattungsfähig. Mehrkosten für Wunschleistungen, die über den Arbeitsschutz hin-
ausgehen, sind nicht erstattungsfähig. Der Kostenbetrag ist kürzbar auf den durch den Optikerfachbe-
trieb ausgewiesenen Betrag der notwendigen Regelversorgung. Reparaturkosten bzw. Ersatzbeschaffun-
gen sind ebenfalls nicht erstattungsfähig, sondern gelten als Wunschleistungen. 

Genehmigungsverfahren 

1. Untersuchung des Sehvermögens durch den arbeitsmedizinischen Dienst

Bei der Arbeit mit Bildschirmgeräten ist gemäß § 5 Absatz 1 der ArbMedVV i. V. m. Teil 4 des Anhangs 
in regelmäßigen Abständen eine arbeitsmedizinische Untersuchung (G37) durch betriebsärztliches Per-
sonal anzubieten. Wird bei dieser Untersuchung festgestellt, dass eine über die normale Sehhilfe hin-
ausgehende spezielle Sehhilfe notwendig ist, wird dies vom betriebsärztlichen Personal auf einem dafür 
vorgesehenen Formular bescheinigt (Anlage 1). Diese Bescheinigung wird zur späteren Beantragung der 
Kostenübernahme benötigt. 
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2. Beantragung der Kostenübernahme 

Zur Beantragung der Übernahme von Kosten für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille sind die ausgefüllten 
Anlagen 1 und 2 (Kostenvoranschlag eines Optikerfachbetriebs) beim Kanzler einzureichen. Aus dem 
Kostenvoranschlag muss hervorgehen, welche Leistungen der notwendigen Regelversorgung dienen und 
welche als Wunschleistungen anzusehen sind. Auf Basis dieser Informationen ist vor der Beschaffung 
einer Bildschirmarbeitsplatzbrille das Einvernehmen über die Kostenübernahme sowie die genaue Höhe 
der Erstattung herzustellen und vom Kanzler im Rahmen der Bewilligung festzuhalten. 

3. Anfertigung der Bildschirmarbeitsplatzbrille 

Bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen (nachgewiesen durch Bescheinigung des arbeitsmedi-
zinischen Dienstes sowie Bewilligung der Kostenerstattung nach formloser Antragstellung durch Vorlage 
eines detaillierten Kostenvoranschlags) kann die Bildschirmarbeitsplatzbrille bei einem Optikerfachbe-
trieb nach Wahl angefertigt werden. Neben einer entsprechenden Rechnung, auf der die Augenwerte 
ersichtlich sind, ist die Anlage zu den „Aufwendungen für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille“ (Anlage 2) 
vom Optikerfachbetrieb auszufüllen, sofern die in der Anlage 2 enthaltenen Informationen nicht der 
Rechnung des Optikerfachbetriebs selbst entnommen werden können. 

4. Einreichen der Unterlagen zur Kostenerstattung 

Die Erstattung der notwendigen Kosten für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille erfolgt bis zur Höhe des 
zuvor festgelegten Erstattungsbetrages nach Vorlage der Rechnung sowie der ausgefüllten Anlagen 1 
und 2. 

Angebotsuntersuchungen (Intervalle) bei Tätigkeiten an Bildschirmgeräten 

Erstuntersuchung vor Aufnahme einer Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen 

Nachuntersuchungen während einer Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen 

 bei Personen bis 40 Jahre: vor Ablauf von 60 Monaten 

 bei Personen über 40 Jahre: vor Ablauf von 36 Monaten 

Vorzeitige Nachuntersuchung  auf Wunsch, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 
den Beschwerden und der Tätigkeit am Arbeitsplatz vermutet 
wird 

 nach ärztlichem Ermessen in Einzelfällen 

 





Anlage 1


KOSTENÜBERNAHME FÜR BILDSCHIRMARBEITSPLATZBRILLEN 


aus den Gemeinsamen Hinweisen [GH] des TMIK, des TFM und des TMASGFF zur Kostenübernahme für eine 


Bildschirmarbeitsplatzbrille und die augenärztlichen Maßnahmen 


Name, Vorname: Dienststelle: Hochschule Nordhausen 


Geburtsdatum: Tätigkeit: 


PLZ, Ort: Telefon dienstlich: 03631/420- 


Straße, Nr.: 


Bankverbindung 


Kreditinstitut: 


BIC: 


IBAN: 


1. Maßnahmen der Betriebsärztin/des Betriebsarztes bzw. der Augenärztin/des Augenarztes (gemäß Ziffn. 2.2. und 2.3 der GH)


1.1 Eine Bildschirmarbeitsplatzbrille nach Maßgabe des Anhangs Arbeitsmedizinische Pflicht- und 


Angebotsvorsorge Teil 4 Abs. 2 Nr. 1 S. 4 ArbMedVV ist aus betriebsärztlicher Sicht erforderlich (Ziff. 2.2.3 GH):  ja  nein 


1.2 Die Konsultierung einer Augenärztin/eines Augenarztes wird wegen Beschwerden bei der Arbeit am 


Bildschirmarbeitsplatz empfohlen (Ziff. 2.2.2 Abs. 2 GH):  ja  nein 


1.3 Eine Bildschirmarbeitsplatzbrille nach Maßgabe des Anhangs Arbeitsmedizinische Pflicht- und 


Angebotsvorsorge Teil 4 Abs. 2 Nr. 1 S. 4 ArbMedVV ist aus augenärztlicher Sicht erforderlich (Ziff. 2.3 GH):  ja  nein 


Betriebsärztin/-arzt zu Ziff. 1.1 und 1.2 


Stempel/Datum und Unterschrift 


Augenärztin/-arzt zu Ziff. 1.3 


Stempel/Datum und Unterschrift 


2. Stellungnahme der Augenoptikerin/des Augenoptikers/der Optometristin/des Optometristen (gemäß Ziff. 2.4 der GH)


Die bisher verwendete Universal-/Alltagsbrille wurde auf Mängel überprüft und vermessen (Sphär., Zyl., Achse, Addition, Pupillendistanz). 


2.1 Die vorhandene (ggf. neue) Universal-/Alltagsbrille ist ausreichend für die Bildschirmarbeit:  ja  nein 


2.2 Eine spezielle Sehhilfe (Bildschirmarbeitsplatzbrille) nach ArbMedVV ist notwendig:  ja  nein 


2.3 Auf dem Kostenvoranschlag sind gemäß Ziff. 2.2.3 Abs. 3 der GH angegeben: Typ und Spezifik der vorgesehenen Brillengläser und deren 


Gebrauchseigenschaften (Monofokal-, Bifokal-, Mehrstärkenbrille für besondere Anwendungen oder Bildschirmgleitsichtgläser); Binokulare 


Refraktionsbestimmung; Feststellungen zu Störungen des Binokularsehens; Akkommodationsvermögen; Erfordernis von Silikat- oder 


Kunststoffgläsern; Angaben zur Entspiegelung; Wunschleistungen 


Bemerkungen: Augenoptiker(in)/Optometrist(in) 


Stempel/Datum und Unterschrift 


3. Bestätigung des Einvernehmens zur Kostenübernahme einer Bildschirmarbeitsplatzbrille (gemäß Ziff. 3.2 der GH) durch die
Hochschule Nordhausen


Angebot vom:   der Firma: 


 Datum und Unterschrift 


4. Erklärung des Optikers (gemäß Ziff. 4 der GH):


Die Bildschirmarbeitsplatzbrille ist für den Alltag nicht geeignet. Die Brillenwerte wurden gemäß Medizinprodukterecht dokumentiert. 


Bemerkungen: Augenoptiker(in)/Optometrist(in) 


Stempel/Datum und Unterschrift 


5. Kenntnisnahme der/des Mitarbeitenden zum Verbleib der Bildschirmarbeitsplatzbrille (gemäß Ziff. 5 der GH):


Mir ist bekannt, dass die Bildschirmarbeitsplatzbrille (für die die Kosten von der Hochschule Nordhausen allein übernommen wurden) am 


Arbeitsplatz zu verbleiben hat. Sie wird von mir bei Beendigung der Bildschirmarbeit – im Sinne der BildscharbV – der Hochschule Nordhausen 


zurückgegeben. 


Bemerkungen: Mitarbeitende(r) 


 Datum und Unterschrift


_                      _                        _                     _     _      _    _    _   _     _     _    _     _    _             _                       _             _             _               _             _             _    _


_                      _                      _                     _    _   _    _    _  _             _            _
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Anlage 2


AUFWENDUNGEN FÜR EINE BILDSCHIRMARBEITSPLATZBRILLE 


Eine Abrechnung ist ohne die spezifizierten Angaben nicht möglich und fernmündliche Auskünfte werden aus Datenschutzgründen 
verständlicherweise vielfach nicht gegeben. 


Bitte von der Augenoptikerin/vom Augenoptiker ausfüllen lassen! 


Anlage zur Rechnung vom 


Es handelt sich um eine reine Bildschirmarbeitsplatzbrille.  ja  nein 


Die bezogenen Gläser haben folgende Eigenschaften: 


 Einstärken  Mehrstärken  Kunststoff 


 entspiegelt  gehärtet  getönt  phototrop  höherbrechend 


Rechtes Glas Linkes Glas 


1.Grundglas einfach, weiß aus Glas; bei Mehrstärkenglas


Preis für Bifokalglas, einfach, weiß aus Glas
 €  € 


2. Mehrkosten für gewähltes Glas


Bifokal   Trifokal  Gleitsicht 


 €  € 


3. Mehrkosten für Kunststoffgläser  €  € 


4. Mehrkosten für einfache Entspiegelung  €  € 


5. Mehrkosten für gewählte Entspiegelung  €  € 


6. Mehrkosten für Hartschicht  €  € 


7. Mehrkosten für Basistönung  €  € 


8. Mehrkosten für Spezialtönung


Colormatic   Verlauf  Sonstige 


 €  € 


9. Mehrpreis für höherbrechende Ausführung  €  € 


10. Sonstige Mehrkosten
für ___________________________________


 €  € 


Endpreis pro Glas  €  € 


Augenoptiker(in)/Optometrist(in) 


Datum, Unterschrift und Stempel 
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